
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0243/11HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) 
mit Innengefäß aus Kunststoff zur Beförderung 

fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung 
vom 24.07.1991 (BGBl. I, S. 1714)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Arndt 26-91) -,

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Richter KunstStoffwerke GmbH & Co. KG 
Graf-Zeppelin-Str. 5

D - 57610 Altenkirchen

3. Hersteller

Richter Kunststoffwerke GmbH & Co. KG 
Graf-Zeppelin-Str. 5

D - 57610 Altenkirchen
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4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung Rikutainer Koniform 800 1

Grundmaße Palette : 1160 mm x 1000 mm
Gitterrahmen i jS 1160 mm

Höhe 1400 mm

Fassungsvermögen : 769 1

höchstzulässige 
Bruttomasse : 1105 kg

Werkstoff des
Innengefäßes : Lupolen 4261 A (PE-HD) 

Werkstoff der
Außenverpackung : St 37-2 (DIN 17 100)

Zeichnungen des Antragstellers
Con.-B. 10.08.93 vom 14.08.1991 (Zusammenstellung)
A-031193 vom 03.11.1993 (Behälter)

5. Bauartprüfung
Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berich
ten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr. 112 461 vom 05.10.1993, Deutsche Bundesbahn -
Versuchsanstalt Minden (Westf); Bau- und 
Bauartprüfung am Rikutainer Koniform 800 1

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) mit 
Innengefäß aus Kunststoff aufgrund des positiven Ergebnisses der 
Bauartprüfung die unter 1. genannten Zulassungsbedingungen er
füllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die 
die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Ur-Ausfertigung D/BAM/0243/11HA1 9.1/76 035



Seite 3 zum Zulassungsschein Nr.D/BAM/0243/11HA1 vom 08.11.1993

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

©11HA1/Y/.. ../D/RIKUTEC/BAM 0243/2500/1105/ 
769 1/106 kg/.. ..

- in den oberen Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten 
zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

- in den unteren Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die 
letzten zwei Stellen) der letzten Inspektion einzutragen.

8. Auflagen
8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse 
und Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,3 kg/dm3 nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45° C).

8.4 Entfällt.

8.5 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.6 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme sowie 
nach 2,5 Jahren und ggf. nach 5 Jahren den nach den unter 
Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prü
fungen und Inspektionen zu unterziehen.
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8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG- 
Code deutsch Nr.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die 
regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen 
Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

9. Sonstiges
9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom

men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 08.11.1993 
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC)

Sachbearbeiters Dipl.-Ing. S. Schubert

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)
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